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Dorfladen und der Kultur im Dorf. 
Genau hier setzt BULE an: Innovative 
Vorhaben und Initiativen in der länd-
lichen Entwicklung erproben und för-
dern, um deren Erkenntnisse bundes-
weit zu nutzen. Die Union steht für 
moderne und zukunftsfähige ländli-
che Regionen, die gleichzeitig 
Bewährtes pflegen und erhalten.

Die Fördermittel können von Ver-
tretern aus dem ländlichen Raum 
beantragt werden. Antragsberechtigt 
sind je nach Förderzweck Landkreise, 
Kommunen, Verbände, Vereine, 
Unternehmen, Forschungseinrich-
tungen und Einzelpersonen.

Im Einzelnen laufen gegenwärtig 
folgende Vorhaben:

• 500 LandInitiativen: Hier werden 
Flüchtlingsinitiativen mit max. 
10.000 Euro unterstützt. Bewer-
bungsschluss: 31. Mai 2017.

Mehr Infos: www.ble.de/landiniti-
ativen

• Kerniges Dorf!: Der Wettbewerb 
zeichnet Orte aus, die bei ihrer bau-
lichen Entwicklung nachhaltig mit 
Flächen und Gebäuden umgehen. 
Bewerbungsschluss: 31. Mai 2017.

Mehr Infos: http://www.bmel.de/
DE/Laendliche-Raeume/BULE/
Wettbewerbe/texte/KernigesDorf.
html

• Land.Digital. Das Vorhaben sucht 
innovative Einzelprojekte mit 
Lösungen in den Bereichen Nah-
versorgung, Mobilität, Bildung 
oder Telemedizin. Je Modellprojekt 
stehen bis zu 200.000 Euro Förder-
mittel zur Verfügung.

Bewerbungsschluss: 31. Mai 2017.

Mehr Infos: www.ble.de/landdigi-
tal

Darüber hinaus sind weitere Vor-
haben im Rahmen des BULE geplant:

• Land.Kultur: Förderung innovati-
ver kultureller Angebote; Start: 01. 
Mai 2017.

Maximale Förderhöhe für bauliche 
Investitionen: 100.000 Euro, für 
nicht-bauliche Investitionen: 
30.000 Euro.

• Ehrenamt: Förderung besonderer 
Projekte und Initiativen, Start: 01. 
August 2017.

Maximale Förderhöhe: 10.000 
Euro.

• Land.Mobil: Förderung integrierter 
Mobilitätskonzepte, Start: 20. Sep-
tember 2017.

Maximale Förderhöhe: 200.000 
Euro.

• Jugend gestaltet Zukunft: Hier wird 
für 2018 ein Modellvorhaben vor-
bereitet, bei dem Jugendliche stär-
ker bei Planungen vor Ort einbezo-
gen werden.

Maximale Förderhöhe: 10.000 
Euro.

• Aktionsprogramm zur Stärkung 
der Ländlichen Wirtschaft und Inf-
rastruktur:

Hier wird für 2018 ein Förderkata-
log entwickelt, um Kleinbetriebe in 
strukturschwachen ländlichen 
Regionen zu unterstützen und 
Dauerarbeitsplätze zu schaffen.

Maximale Förderhöhe: 200.000 
Euro.

• Unser Dorf hat Zukunft: Der Bun-
deswettbewerb wird fortgeführt. 
Der nächste Juryentscheid für den 
26. Bundeswettbewerb wird im 
Juni 2019 erfolgen.

Das Kompetenzzentrum Ländliche 
Entwicklung ist mit der Umsetzung 
des Bundesprogramms beauftragt. 
Weitere Informationen erhalten Sie 
unter bule@ble.de oder telefonisch 
unter 0228 6845-3216.
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Wärmewende mit erneuerbaren Energien
Stark im Verbund
von Alexander Knebel, Agentur für 
Erneuerbare Energien

Auf dem Strommarkt ist die intelligente 
Verknüpfung verschiedener Erneuer-
bare-Energien-Technologien bei künftig 
weiter wachsenden Ökostromanteilen 
dringend notwendig. Auf dem Wärme-
markt ist sie eine sinnvolle Option, um 
endlich umweltfreundlicher warmes 
Wasser und Heizenergie bereitzustellen.

Wenn in Deutschland von der 
Energiewende die Rede ist, so wird 
vor allem über Strom gesprochen. 
Dass rund die Hälfte unseres Energie-
bedarfs auf Heizung und Warmwasser 
sowie den Wärmebedarf der Industrie 
entfällt, ist kaum bekannt. Das ist des-
halb ein Problem, weil die Energie-
wende im Wärmesektor bislang aus-
geblieben ist. Der Anteil Erneuerbarer 
Energien an der Wärmebereitstellung 
in Deutschland sank 2016 sogar 
leicht, und zwar auf 13,4 %. Zum Ver-
gleich: Rund ein Drittel des in 
Deutschland verbrauchten Stroms 
kommt aus Erneuerbaren Energien.

Anders als im Strombereich fehlt 
es im Wärmesektor an einem Einspei-
segesetz, das für den Vorrang Erneuer-
barer Energien sorgen würde. So 
kommt es, dass mehr als 86 Prozent 
aller 2016 neu abgesetzten Heizungen 
fossile Energien verfeuern, statt auf 
die Kraft der Erneuerbaren zu bauen.

Dass es besser geht, zeigen Zehn-
tausende Privatleute, aber auch ein-
zelne Unternehmen und Kommunen, 
die sich Jahr für Jahr für Erneuerbare 
Energien zum Heizen entscheiden. 
Den weitaus größten Beitrag regenera-
tiver Ressourcen im Wärmemarkt 
trägt die Bioenergie und allen voran 
Holz bei, sei es in Scheiten, zu Hack-
schnitzeln gehäckselt oder aus Säge-
spänen zu Presslingen, den Pellets, 
verarbeitet. 

Mehr als 420.000 Pelletkessel und 
-öfen werden in Deutschland betrie-
ben. Hoher Bedienkomfort und her-
vorragendes Emissionsverhalten 
zeichnet moderne Pelletheizungen 
aus. Über 12.000 der in Deutschland 
installierten Kessel haben eine Leis-
tung von mehr als 50 Kilowatt (KW), 
das heißt sie werden z.B. in Mehrfa-
milienhäusern eingesetzt. Noch weit 
größere Leistungen sind für Wärme-

netze notwendig.

Die gebündelte Versorgung vieler 
Haushalte mit einer Gemeinschafts-
anlage ist häufig effizienter als die 
Beheizung der Häuser mit vielen ein-
zelnen Kesseln. Dies erkennen zuneh-
mend Gemeinden. Idealerweise führt 
diese Erkenntnis dann zum Bau von 
Nahwärmenetzen, die umweltfreund-
lich und kostengünstig Wärme aus 
Erneuerbaren Energien bereitstellen. 
Die Umsetzung können je nach Aus-
gangslage die Gemeinden selbst, 
kommunale oder privatwirtschaftli-
che Unternehmen oder auch Energie-
genossenschaften übernehmen.

Im bundesweiten Maßstab ist der 
Anteil der Nah- und Fernwärme am 
deutschen Wärmemarkt mit einem 
Anteil von rund 5 % gering. Doch land-
auf, landab sind eine ganze Reihe 
erfolgreicher Projekte am Start. Dabei 
gibt es kein „one size fits all“. Viel-
mehr kommen je nach Lage vor Ort 
verschiedene Erneuerbare Energien 
ins Spiel. Häufig übernimmt die Bio-
energie dabei eine tragende Rolle.

Wenn die Sonne doppelt wärmt

Eine attraktive Option ist die Kom-
bination von Bio- und Solarenergie, 
mit der in den vergangenen Jahren 
gute Erfahrungen gesammelt wurden. 
Bei solchen Kombinationen von Bio-
energie und Solartechnik wärmt die 
Sonne doppelt, zum einen über die im 
Holz gespeicherte Energie, zum ande-
ren über die Nutzung der Solarwärme 
in Kollektoren.

Für die Nutzung der Wärme aus 
Biomasse und Solaranlage muss zwar 
erst einmal durch den Kauf zweier 
miteinander verbundener Heizsys-
teme Geld in die Hand genommen 
werden. Ein Teil der Mehrinvestitio-
nen, die beim Kauf einer Heizung auf 
Basis Erneuerbarer Energien anfallen, 
kann aber durch Fördergelder, so das 
Marktanreizprogramm (MAP) oder 
durch KfW-Unterstützung, geschul-
tert werden.

Den höheren Investitionskosten 
stehen mehrere Vorteile gegenüber: 
Eine Solaranlage - sei es über die 
Stromproduktion durch Photovoltaik 
oder über die Wärmeerzeugung mit 
Solarthermie - kann in Kombination 
mit einem Biomassekessel dessen 
Holzbedarf kräftig mindern. Das spart 
Brennstoff und sorgt für eine Senkung 
der Betriebskosten. Zudem schont die 
Kombination mit einem Biomas-
sekessel die Komponenten. Dies ver-
längert die Lebensdauer des Kessels. 
Das gilt für’s Ein- und Mehrfamilien-
haus ebenso wie für „große“ Wär-
melösungen, so den Bau einer Wär-
mezentrale für ein Nah- oder 
Fernwärmenetz in einer Kommune. 

Verschiedene Gemeinden haben 
solche Kombi-Lösungen erfolgreich 
umgesetzt: Als Beispiele sind das von 
einer Naturstrom-Tochter betriebene 
Nahwärmenetz im fränkischen Hal-
lerndorf, der im kommunalen Eigen-
betrieb produzierende Nahwärmever-
bund Neuerkirch-Külz in 
Rheinland-Pfalz oder auch das Bio-
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energiedorf Büsingen in Baden-Würt-
temberg zu nennen.

Alle drei Projekte setzen Holzhack-
schnitzel als Bioenergietrager ein. Die 
Solarthermie steuert in Hallerndorf 
und Neuerkirch-Külz jeweils rund ein 
Fünftel zur Wärmeversorgung bei. In 
Neuerkirch-Külz ist die Wärme für 8 
Cent netto pro Kilowattstunde (kWh) 
für die Verbraucher zu haben, zuzüg-
lich einer Grundgebühr von rund 336 
Euro. Die im August 2016 ans Netz 
gegangene Anlage wurde noch wäh-
rend deutlich höherer fossiler Ener-
giepreise geplant. Der Popularität der 
Erneuerbaren tut dies in Neuerkirch-
Külz keinen Abbruch. Denn, wie Pro-
jektleiter Marc Meurer, erklärt, ist die 
Zahl der Kunden am Nahwärmenetz 
noch gestiegen, auch nachdem 

2014/15 die ersten Vorverträge 
gemacht worden waren. „Die Bürger 
fragen eine verlässliche und umwelt-
freundliche Energieversorgung nach“, 
betont Meurer. Mehr als 140 Gebäude 
sind in Neuerkirch-Külz mittlerweile 
Teil des Nahwärmeverbundes. Auf 
mehr als 300.000 l Heizöl kann so ver-
zichtet werden.

In Büsingen ist neben der Solar-
thermie auch die Photovoltaik (PV), 
also die Solarstromproduktion, in die 
Anlage eingebunden. Die PV-Anlage 
wird laut Angaben des Betreibers sol-
arcomplex nahezu vollständig zur 
Eigenstromversorgung der Heizzent-
rale verwendet, wo z.B. die Schnecken 
und Gebläse der Hackschnitzelanlage 

Strom benötigen, ebenso wie die elek-
tronische Steuerung der Anlage. In 
mehr als 100 Gebäuden des Bioener-
giedorfs Büsingen wurden laut Anga-
ben des Betreibers die alten Ölheizun-
gen stillgelegt. Rund 1.200 Tonnen 
des Klimakillers Kohlendioxid (CO2) 
werden pro Jahr durch den Betrieb der 
Bio-Solar-Kombi-Anlage vermieden. 
Die Einbindung der Solaranlage spart 
durch den geringeren Bedarf an Hack-
schnitzeln pro Jahr rund 600 Kubik-
meter Holz ein.

Trotz dieser erfolgreichen Projekte 
lässt sich feststellen: Für den Ausbau 
Erneuerbarer Energien im Wärme-
markt herrschen in Deutschland 
schwierige Bedingungen. Die derzeit 
niedrigen fossilen Energiepreise 
erschweren einen Umstieg auf Erneu-

erbare Energien. Und im Gebäudebe-
stand wird in aller Regel mit überalte-
ten Einzelfeuerungen geheizt. Nur 
rund ein Fünftel der deutschen Hei-
zungen ist laut Schätzungen auf dem 
Stand der Technik. Denn nur für Neu-
bauten gilt die Vorschrift zur Integra-
tion eines Anteils Erneuerbarer Ener-
gien in die Wärmeversorgung.

Dänemark führend

Ganz anders in Dänemark: Unser 
nordischer Nachbar setzt schon seit 
Jahrzehnten auf Nah- und Fernwärme 
als umweltfreundliche, effiziente 
Lösung. Mehr als 60 Prozent aller 
Gebäude werden dort laut dänischer 
Energieagentur (ENS) mit Nah- und 
Fernwärme versorgt. Häufig sind es 

Energiegenossenschaften, denen das 
Fernwärmenetz und die dazugehörige 
Heizanlage gehört. Das schafft Ver-
trauen in der Gemeinde. Unterstützt 
durch günstige politische Rahmenbe-
dingungen können auch Kombinatio-
nen aus Bioenergie und Solarenergie 
in Dänemark mithalten. Insgesamt 
steuert die Bioenergie knapp die 
Hälfte der dänischen Nah- und Fern-
wärmeversorgung bei. Als Biomasse-
Rohstoff nutzen die Dänen nicht nur 
Holzprodukte wie Hackschnitzel oder 
Pellets. Auch Stroh ist bei den Skandi-
naviern als Wärmeträger gefragt.

Anders als in Deutschland, wo es 
sogar noch Förderung für klimaschäd-
liche fossile Heizungen gibt, ist Däne-
mark schon mitten in der Wärme-
wende: Seit 2013 ist die Installation 
von Öl- und Gasheizungen in Neu-
bauten verboten, seit 2016 sind neue 
Ölheizungen auch für Bestandsge-
bäude tabu.

Ein wichtiges Argument in der 
Debatte um das Energiesystem der 
Zukunft - auch im Wärmesektor - sind 
die Kosten. Wie die Verbraucherzent-
rale Hamburg in einem Bericht betont, 
ist die Fernwärme in Dänemark in 
aller Regel die günstigste Form der 
Wärmeversorgung, weil fossile 
Brennstoffe wie Heizöl und Erdgas 
aus Klimaschutzgründen stark 
besteuert werden. In Deutschland 
fehlt es hingegen an einer am Klima-
schutz orientierten Besteuerung. Poli-
tisch sind hier dicke Bretter zu boh-
ren. Man erinnere sich an den 
Aufschrei, den Bundesfinanzminister 
Wolfgang Schäuble mit seinem Vor-
stoß einer leichten Erhöhung der 
Mineralölsteuer als Beitrag zur Finan-
zierung der Flüchtlingskrise auslöste. 
Will Deutschland seine Klimaschutz-
ziele erreichen, muss die Energie-
wende im Wärme- und Verkehrssek-
tor schnell starten.  

Selbst in Zeiten niedriger Ölpreise 
sind in Deutschland die Brennstoff-
preise für Holzenergieträger aber 
immer noch attraktiv. Ein Umstieg auf 
Erneuerbare Energien lohnt sich also 
auch für den Geldbeutel.

Auch volkswirtschaftlich gesehen 
und unter dem Aspekt des Ressour-
censchutzes ist die Kombination von 
Biomasse- und Solartechnik sinnvoll. 
Denn zwar verfügt Deutschland über 
weiter gewachsene Vorräte an Holz in 
seinen Forsten und für die Nutzung 
zur Strom- und Wärmegewinnung 



EU-Kommunal 
Informationen aus dem Europäischen Parlament
von Sabine Verheyen MdEP, Kom-
munalpolitische Sprecherin der 
CDU/CSU-Gruppe im Europäischen 
Parlament

Made in EU

Es gibt eine beeindruckende Leis-
tungsbilanz der EU, die Pflichtlektüre 
in allen Schulen sein sollte. Mit dem 
Titel „60 Gründe für die EU“ hat die 
Vertretung der EU-Kommission in 
Deutschland praktische Beispiele für 
Leistungen „made in EU“ veröffent-
licht. Es ist zum 60. Geburtstag der EU 
– der Unterzeichnung der „Römi-
schen Verträge“ am 25. März 1957 – 
eine Bilanz, die sich sehen lassen 
kann, aber auch gehört und ins 
Bewusstsein gerufen werden sollte. 
Denn das Bewusstsein der Europäer 
wird nur allzu oft von tatsächlichen 
oder vermuteten Regelungs-Ausrut-
schern geprägt, von Staubsaugern und 
Seilbahnen, von der Abschaffung der 
herkömmlichen Glühbirnen, aber 
auch von schlichten Presse-Enten, 
wie die Krümmung von Gurken und 
Dekolleté-Verboten. Aufgebauschte 
Einzelfälle und Presse-Enten prägten 
schlagzeilenträchtig den Ruf der EU 
als Bürokratiemonster. Die Zeitschrift 
„Wirtschaftswoche“ bringt es auf den 
Punkt: Die EU hat vor allem ein PR- 

und Wahrnehmungsproblem. Die 
Leistungen der EU aber, vielfältig den 
ganz persönlichen Alltag prägend, die 
werden zwar gelebt, aber nicht oder 
kaum als „made in EU“ reflektiert. 
Keiner würde – und das sind die in der 
Broschüre „60 Gründe für die EU“ auf-
geführten Beispiele - darauf verzich-
ten wollen, dass Europa

• für sauberes Wasser sorgt – egal ob 
zum Baden oder zum Trinken

Sabine Verheyen

14 | Kommunal relevant | März / April 2017

sind noch reichlich unerschlossene 
Potenziale vorhanden. So wachsen in 
Deutschland pro Jahr etwa 122 Millio-
nen Kubikmeter Holz hinzu, das sind 
vier Kubikmeter Holz pro Sekunde, 

• für saubere Luft sorgt und weltweit 
führend beim Klimaschutz ist

• darauf achtet, dass Elektroschrott 
wiederverwertet wird

• auf gesundes Essen achtet und vor 
Lebensmittel-Piraten schützt

• Verbrauchern zu ihrem Recht ver-
hilft und die Rechte des Käufers 
garantiert, z.B. wenn das Produkt 
Mängel hat

• den Internet-Einkauf sicherer 
macht

• seinen Landwirten beisteht

• den Schutz und die Sicherheit am 
Arbeitsplatz voranbringt

• Telefonieren billiger macht und die 
Kosten für den Kreditkarteneinsatz 
senkt

• die Rechte von Passagieren beim 
Reisen per Flugzeug und Bahn 
sichert

• Autofahrer grenzenlos mobil 
macht mit einheitlichen Notruf 
112

• die Zahl der Verkehrstoten senkt

• auch auf Reisen für Krankenversi-
cherungsschutz sorgt

wie die jüngste Bundeswaldinventur 
ergab. Bei einem weiter steigenden 
Bedarf an nachwachsenden Rohstof-
fen für die Umstellung auf Erneuer-
bare Energien steht Holz aber nicht 

unbegrenzt zur Verfügung. Auch des-
halb ist die Kombination von Bioener-
gie und Solartechnik in großen kom-
munalen Lösungen sinnvoll und 
ressourcenschonend.

Festzuhalten bleibt: Auf dem 
Strommarkt ist die intelligente Ver-
knüpfung verschiedener Erneuer-
bare-Energien-Technologien bei 
künftig weiter wachsenden Ökostro-
manteilen dringend notwendig. So 
kann die Bioenergie dort die schwan-
kende Produktion von Wind- und 
Solarstrom ausgleichen. Auf dem 
Wärmemarkt ist die Kombination von 
Bioenergie und Solarenergie eine 
attraktive Lösung, um sich unabhän-
gig von klimaschädlichen und im 
Preis stark schwankenden fossilen 
Energieträgern zu machen. Denn die 
Wärmewende ist überfällig. Sie kann 
den Gemeinden ebenso wie den Bür-
gern vor Ort Vorteile bringen.
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• jungen Leuten das Lernen ins Aus-
land ermöglicht

• Europa vernetzt und kostenloses 
WLAN in Dörfern und Städten 
schafft

• den Terrorismus und das organi-
sierte Verbrechen bekämpft

• Frauen und Kinder vor Menschen-
handel und Missbrauch schützt

• gegen Kartelle vorgeht und die 
Banken überwacht

• die meiste Entwicklungshilfe und 
humanitärer Hilfe in der Welt leis-
tet.

Diese Beispiele machen deutlich: 
Europa lohnt sich für die Bürgerinnen 
und Bürger in ihrem ganz persönli-
chen Alltag. Der Arbeits-, Einkaufs- 
und Urlaubsalltag der Europäer ist 
EU-geprägt. Natürlich gibt es nach 60 
Jahren Reformbedarf nicht nur bei 
den EU-Institutionen, sondern ange-
sichts der veränderten globalen 
Bedingungen auch in der Form der 
Zusammenarbeit der EU-Staaten. 
Aber eines ist sicher: Wenn es die EU 
nicht gäbe, müsste sie schleunigst 
erfunden werden. Denn die EU tut 
uns allen gut.

Schulessen

Es gibt einen aktuellen techni-
schen Leitfaden für gesundes Schu-
lessen. Die englischsprachige Veröf-
fentlichung vom 22. Februar 2017 ist 
unter Federführung der Gemeinsa-
men Forschungsstelle der EU-Kom-
mission erarbeitet worden, als Beitrag 
gegen das Problem des Übergewichts 
von Kindern und Jugendlichen. Auf 

den Tag zeitgleich hat das Bundes-
landwirtschaftsministerium Service-
Boxen für gutes Schulessen veröffent-
licht. Die Boxen der Kampagne „Macht 
Dampf! - Für gutes Essen in Kita und 
Schule“ sind hilfreich für alle Enga-
gierten rund um die Schul- und Kita-
verpflegung – Kita- und Schulleitung, 
Lehrkräfte, Erzieherinnen oder Eltern.

Lebensmittelbetrug

Das Parlament hat die Verschär-
fung der Kontrollen für die gesamte 
L e b e n s m i t t e l v e r s o r g u n g s k e t t e 
beschlossen. Mit intensiveren Über-
wachung und eine besseren Rückver-
folgbarkeit von Lebensmitteln soll 
Betrügern das Handwerk gelegt wer-
den, die mit falsch deklarierten, min-
derwertigen Produkten (Pferde-
fleischskandal!) die Verbraucher 
täuschen. Mit der Verabschiedung der 
Verordnung über amtliche Lebens-
mittelkontrollen am 15.März 2017 
sind die Grundlagen für die Rückver-
folgbarkeit vom Erzeuger bis zum Ver-
braucher geschaffen worden. Erfasst 
werden von diesem Kontrollsystem 
die Bereiche Lebens- und Futtermit-
tel, Veterinär- und Pflanzenschutz, 
ökologische Erzeugung und 
geschützte geografische Angaben. 
Den zuständigen Behörden wird 
damit ein Instrumentarium zur wirk-
samen Bekämpfung von Betrug an die 
Hand gegeben, u.a. durch

• Unangekündigte Kontrollen bei 
den Herstellern in allen Bereichen;

• bessere Durchsetzung bei betrüge-
rischen oder irreführenden Prakti-
ken;

• Einfuhrbedingungen für aus Dritt-

ländern eingeführte Tiere und 
Erzeugnisse und

• Kontrollen der EU-Kommission in 
EU-Mitgliedstaaten und in Dritt-
ländern.

Die durch die Kontrollen entste-
henden Kosten sollen stärker als bis-
her auf Unternehmen umgelegt wer-
den. Auch soll bei Verstößen die 
Strafhöhe vom Umsatz der betroffe-
nen Unternehmen bestimmt werden. 
Darüber hinaus werden Mitgliedstaa-
ten dazu verpflichtet, ein System zu 
schaffen, das zu Hinweisen auf 
Lebensmittelbetrug ermuntert und 
die Hinweisgeber (Whistleblower) 
besser schützt.

Die Verordnung tritt zwanzig Tage 
nach Veröffentlichung im Amtsblatt 
in Kraft. Die neuen, ab Ende 2019 
anzuwendenden Bestimmungen, 
werden schrittweise greifen. Die 
Kommission wird dazu die spezifi-
schen Vorgaben ausarbeiten, die sich 
aus der Verordnung ergeben.

Lebensmittelsicherheit in kleinen 
Geschäften

Es gibt Leitlinien zur Lebensmittel-
sicherheit in kleinen Einzelhandels-
geschäften. Die von der Europäischen 
Behörde für Lebensmittelsicherheit 
(EFSA) entwickelten Vorschläge für 
Metzgereien, Lebensmittelgeschäfte, 
Bäckereien, Fischhändler und Eisdie-
len sind vereinfachte Systeme, die 
leicht zu verstehen und umzusetzen 
sind. Von den Einzelhändlern werden 
keine eingehenden Kenntnisse über 
spezifische Gefahren gefordert. Ihnen 
muss lediglich bewusst sein, dass bio-
logische, chemische und physikali-
sche Gefahren oder Allergene vorhan-
den sein können und dass das 
Unterlassen von wichtigen Vorsorge-
maßnahmen das Gefährdungspoten-
zial für Verbraucher erhöhen könnte. 
Bei diesen wichtigen Maßnahmen 
handelt es sich z.B. um die Lagerung 
bei der richtigen Kühltemperatur oder 
die Trennung von rohen und gegarten 
Erzeugnissen.

Solidaritätskorps ist aktiviert

Die Vermittlungsdatenbank des 
Europäischen Solidaritätskorps ist 
online. Über diese Datenbank können 
registrierte Organisationen Teilneh-
mer für Aufgaben des Solidaritäts-
korps suchen. Mit der Freischaltung 
der Datenbank am 8.März 2017 haben 
jungen Menschen zwischen 17 und 
30 Jahren Gelegenheit, sich für einen 
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Freiwilligendienst in ihrem Heimat-
land oder in einem anderen EU-Mit-
gliedstaat registrieren zu lassen, und 
die registrierten Organisationen die 
Möglichkeit, ihnen geeignet erschei-
nende junge Leute auszuwählen.

Nach Angaben der Kommission 
haben sich bereits über 23.000 junge 
Menschen gemeldet. Sie sind bereit, 
bei einer anerkannten Hilfsorganisa-
tion, einer lokalen oder nationalen 
Behörde oder einem Unternehmen 
für die Allgemeinheit zu arbeiten, 
dort ein Praktikum oder eine Ausbil-
dung zu machen oder eine befristete, 
bezahlte Stelle anzutreten. Dabei geht 
es um die Bewältigung schwieriger 
Situationen, z.B. Wiederaufbau von 
Gemeinden nach Umweltkatastro-
phen, Bewältigung von sozialen Her-
ausforderungen im Bereich Gesund-
heit, Bereitstellung von 
Lebensmitteln, Aufräumaktionen in 
Wäldern und an Stränden, soziale 
Exklusion und Armut, oder Unterstüt-
zung bei der Aufnahme und Integra-
tion von Flüchtlingen. Für das Solida-
ritätskorps sind zwei Einsatzarten 
vorgegeben, bei denen junge Men-
schen für zwei bis zwölf Monate mit-
arbeiten können:

• Freiwilligenprojekte – mit Freiwil-
ligentätigkeit in Vollzeit und 
Finanzzuschuss; es werden die 
Lebenshaltungskosten wie Kost, 
Logis und Taschengeld sowie Rei-
sekosten und eine Versicherung 
abgedeckt.

• Beschäftigungsprojekte – mit Stel-
len-, Praktikums- oder Ausbil-
dungsangeboten in einer Vielzahl 
von Branchen; es gibt einen 
Beschäftigungsvertrag mit einer 
Entlohnung nach den örtlichen 
gesetzlichen und tariflichen Gege-
benheiten und finanzielle Unter-
stützung für Reisekosten (Anreise 
und Unterkunft für ein Vorstel-
lungsgespräch, Umzugsbeihilfe 
und Beihilfe für die Rückreise). Bei 
den Praktika und Ausbildungen ist 
eine Unterhaltsbeihilfe vorgese-
hen.

Bei allen Freiwilligenprojekten 
sind für die Mitglieder in der Regel die 
medizinischen Kosten, das Leben, 
Evakuierung und Rückführung, Haft-
pflicht sowie der Verlust/Diebstahl 
von Dokumenten und Reisetickets 
versichert.

Digitalisierungsindex 2017

Deutschland liegt auf Rang elf im 
EU Digitalisierungsindex 2017. Ganz 
vorn sind unter den 28 Mitgliedstaa-
ten Dänemark, Finnland, Schweden 
und die Niederlande, gefolgt von 
Luxemburg, Belgien, England und 
Irland. Der Index für die digitale Wirt-
schaft und Gesellschaft (DESI) bewer-
tet die Leistungen der Mitgliedstaaten 
in unterschiedlichsten Bereichen – 
von der Internetanbindung und digi-
talen Kompetenzen bis zur Digitali-
sierung der Unternehmen und 
öffentlichen Dienste. Insgesamt 
haben 76 Prozent der europäischen 
Privathaushalte (Deutschland 82 Pro-
zent) Zugang zu einem schnellen 
Breitbandanschluss (mit mindestens 
30 Mbit/s), wobei in einigen Mitglied-
staaten ein erheblicher Teil dieser 
Haushalte bereits über einen Netzzu-
gang mit 100 Mbit/s und darüber ver-
fügen. Für Deutschland wurden u.a. 
folgende Werte ermittelt:

• 87 Prozent der Deutschen (Durch-
schnitt 79 Prozent der Europäer) 
nutzen mindestens einmal pro 
Woche das Internet (Rang 7);

• 78 Prozent (EU 78 Prozent) gehen 
online, um zu spielen oder um 
Musik, Filme, Bilder oder Spiele 
herunterzuladen (Rang 17);

• 72 Prozent (EU 70 Prozent) lesen 
Nachrichten online (Rang 19);

• 56 Prozent (EU 63 Prozent) sind in 
sozialen Netzen aktiv (Rang 25);

• 82 Prozent (EU 66 Prozent) kaufen 
über das Internet ein (Rang 3);

• 59 Prozent (EU 59 Prozent) nutzen 
Online-Banking (Rang 16);

• 31 Prozent (EU 39 Prozent) tätigen 
Anrufe über das Internet (Rang 27);

• 19 Prozent (EU 34 Prozent) nutzen 
Online-Behördendienste (Rang 
23).

In der Pressemitteilung betont die 
Kommission, dass Deutschland Nach-
holbedarf bei der Verbesserung von 
Online-Behördendiensten hat. Dabei 
wurde bei der Ermittlung der Rang-
folge die Inanspruchnahme nach dem 
online Rücklauf ausgefüllter Formu-
lare an Behörden zugrunde gelegt. 
Zugleich betont die Kommission, dass 
immer mehr und zunehmend ausge-
feiltere Dienste online zur Verfügung 
stehen, etwa für die Anmeldung eines 
neuen Wohnsitzes, Geburtsanzeigen 
oder anderen wichtigen Ereignissen. 
Im Rahmen ihres eGovernment-Akti-
onsplans wurde zugleich die Einrich-
tung eines zentralen digitalen 
Zugangstors (siehe nachfolgend) 
angekündigt, über das Informationen 
über den Binnenmarkt leicht abgeru-
fen werden können.

Ländlicher Raum — Unterrichts-
materialien

Es gibt Unterrichtsmaterialien für 
die Bereiche Landwirtschaft, Umwelt 
und ländlicher Raum. Damit soll für 
Schüler im Alter von 11 - 15 Jahren die 
Bedeutung von Landwirtschaft und 
ländlichen Räume als wesentliches 
Element der Gesellschaft wieder ins 
Bewusstsein gerückt werden. Anlass 
für die Veröffentlichung waren Unter-
suchungen, die gezeigt haben, dass 
insbesondere Jugendliche in den 
Städten den Bezug zu der Landwirt-
schaft verloren haben.

Auch ist das Bewusstsein verloren 
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gegangen, welche umfassende Rolle 
die Landwirte nicht nur für Lebens-
mittel haben, sondern auch für den 
Schutz der Umwelt, den natürlichen 
Ressourcen und der Sicherung der 
Vitalität der ländlichen Gebiete. Die 
Lehr- und Lernmaterialien enthalten 
Arbeitsblätter mit Aufgaben für Schü-
ler, sowie Hintergrundinformationen 
für Lehrkräfte.

Nitratrichtlinie

In Deutschland wird die Nitrat-
richtlinie in nationales Recht umge-
setzt. Als ersten Schritt hat der Bun-
destag hat am 16.2.2017 die Änderung 
des Düngegesetzes beschlossen. 
Damit wurde die EU Richtlinie zur 
Bekämpfung der Gewässerverunreini-
gung durch Nitrate aus der Landwirt-
schaft (EG-Nitratrichtlinie) in natio-
nales Recht übernommen und die 
Voraussetzungen für die Anpassung 
Düngeverordnung an die EU-Vorga-
ben geschaffen. U.a. werden die 
Regeln für die Ausbringung von Gülle 
auf landwirtschaftlichen Flächen ver-
schärft, durch die Verkürzung der 
Ausbringungszeiten sowie durch die 
vorgeschriebene Verringerung der 
Ausbringungsmengen. Kern der 
Novelle des Düngegesetzes ist eine 
Stoffstrombilanz. Danach müssen 
künftig die Landwirtschaftsbetriebe 
den Einsatz ihrer Nährstoffmengen 
im Verhältnis zu den verfügbaren Flä-
chen bilanzieren. Die Dünger oder 
Tierfuttervermengen werden dabei 
mit den erzeugten landwirtschaftli-
chen Produkten des Hofes verrechnet 
und damit die Tierhaltung an die ver-
fügbare Fläche gebunden. Dadurch 
lässt sich die Stickstoffbelastung der 
Böden durch einen Betrieb besser 
bestimmen. Für den Stickstoffüber-
schuss muss künftig ein Grenzwert 
eingehalten werden. Impressum
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Auf der Grundlage des geänderten 
Düngegesetzes hat das Kabinett am 
15.2.2017 als zweiten Schritt eine 
Reform der Düngeverordnung 
beschlossen. Damit soll die Überdün-
gung drastisch reduziert und die Nit-
rat-Belastung des Grundwassers 
begrenzt werden. Mit der neuen Dün-
geverordnung sollen die Sperrzeiten, 
in denen Düngemittel nicht ausge-
bracht werden dürfen, verlängert und 
die Abstände für die Düngung in der 
Nähe von Gewässern ausgeweitet 
werden.

Zusätzlich sollen Gärreste aus Bio-
gasanlagen in die Berechnung der 
Stickstoffobergrenze (170 kg/ha) ein-
bezogen werden. Darüber hinaus wer-
den die Länder zum Erlass von zusätz-
lichen Maßnahmen in Gebieten mit 
hohen Nitratwerten verpflichtet.

Parkgebühren

Parkgebühren sind EU-weit voll-
streckbar, wenn der Vollstreckungs-
bescheid von einem Gericht ausge-
stellt worden ist. Ein von einem Notar 
ausgestellter Vollstreckungsbefehl 
reicht nicht aus. Nur ein Gericht, vor 
dem zuvor der Autofahrer seine Sicht 
erläutern konnte, könne eine Vollstre-
ckung durchsetzen. Das hat der Euro-
päische Gerichtshof (EuGH) mit Urteil 
vom 09.03.2017 (C-551/15) entschie-
den. Im konkreten Fall ging es um 
einen deutschen Autofahrer, der auf 
dem öffentlichen Parkplatz in einer 
kroatischen Stadt geparkt hatte, ohne 
danach die fällige Tagesgebühr von 13 
Euro zu bezahlen.

Asylbewerberzahlen 2016

In der EU sind 2016 1,2 Mio. Asyl-
bewerber erstmalig registriert wor-
den, davon 722.300 (60%) in Deutsch-
land; es folgen Italien (121.200 bzw. 
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10%), Frankreich (76.000 bzw. 6%), 
Griechenland (49.000 bzw. 4%), Öster-
reich (39.900 bzw. 3%) und das Verei-
nigte Königreich (38.000 bzw. 3%). 
Auch Im Vergleich zur jeweiligen Ein-
wohnerzahl des Mitgliedstaates war 
die Zahl der Asylbewerber je eine Mil-
lion Einwohner in Deutschland am 
höchsten (8.789 Bewerber), gefolgt 
vor Griechenland (4.625), Österreich 
(4.587) und Malta (3. 989). Nach Fest-
stellungen von Eurostat stellten die 
Syrer, Afghanen und Irakern nach wie 
vor Hälfte aller erstmaligen Asylbe-
werber.

Asyl-Einreisevisum

Die Auslandsvertretung der EU-
Staaten müssen Ausländern kein Ein-
reisevisum erteilen, damit diese in 
deren Hoheitsgebiet einen Asylantrag 
stellen zu können. Damit ist der Euro-
päische Gerichtshof (EuGH) dem 
Votum des Generalanwalts vom 
7.2.2017 nicht gefolgt. Der Generalan-
walt hatte dafür plädiert, dass Flücht-
linge bei jeder Auslandsvertretung 
eines EU-Staats ein Einreisevisum 
beantragen können, um nach der Ein-
reise Asyl beantragen zu können. 
Demgegenüber stellte der EuGH in 
seinem Urteil vom 07. März 2017 fest, 
dass es dafür keine Rechtsgrundlage 
im Unionsrecht gibt. Es stehe viel-
mehr den Mitgliedsstaaten frei, ihre 
Einreisevisa nach nationalem Recht 
zu vergeben. Auch die EU-Grund-
rechtecharta könne das Ermessen der 
Mitgliedstaaten zur Erteilung huma-
nitärer Visa nicht einschränken, da es 
nicht um die Umsetzung von Unions-
recht gehe.


